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Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts

Sie haben 2 Möglichkeiten die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
vollständig auszufüllen:

1. Sie durchlaufen jedes Formularblatt von Elster durch Klicken der 
Schaltfläche „Nächste Seite“ und füllen die in dieser Anleitung 
dargestellten Bereiche aus

2. oder Sie wählen, entsprechend dieser Anleitung, auf der linken Seite im 
Navigationsbaum den auszufüllenden Bereich.
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Startseite – Eingabe Steuernummer

Ihre Steuernummer finden Sie 

auf dem Informations-

schreiben, das Mitte Juli 2022 

versendet wurde.

Außerdem finden Sie Ihre 

Steuernummer auf Ihrem 

Einheitswertbescheid.

Sie beginnt für Grundstücke in

• Bremen mit 57/...

• Bremerhaven mit 77/...
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GW1 – Allgemeine Angaben
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GW1 – Allgemeine Angaben
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GW1 – Flurstück
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GW1 – Flurstück

1.

2.

Diese Angaben können Sie 

Ihrem Grundbuchblatt oder 

Kaufvertrag entnehmen. 

Die Angabe des 

Grundbuchblattes ist 

optional.

Alternativ können Sie den 

Flurstückviewer nutzen:

https://www.geo.bremen.de/i

nformationen-fuer-

immobilienbesitzer-14892

https://www.geo.bremen.de/informationen-fuer-immobilienbesitzer-14892
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GW1 – Eigentumsverhältnisse
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GW1 – Eigentümer:innen
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GW1 – Eigentümer:innen
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GW1 – Eigentümer:innen

Falls vorhanden: Geben Sie 

bitte für den Eigentümer / 

die Eigentümerin die 

Einkommensteuernummer 

und die Identifikations-

nummer an.

Tragen Sie in Zeile 51 

den Eigentumsanteil des 

Eigentümers / der  

Eigentümerin ein.



www.finanzen.bremen.de

Ergebnis GW1

Für das Versenden dieses 

Formulars an das Finanzamt 

müssen die im 

Hauptvordruck (GW1) mit 

einem Haken versehenen 

Bereiche ausgefüllt sein.
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GW2 – Grundstücksart

Für ein nicht ganzjährig 

bewohnbares 

Wochenendhaus ist die 

Grundstücksart „sonstiges 

bebautes Grundstück“ 

auszuwählen. 

Ist Ihr Wochenendhaus 

ganzjährig benutzbar, ist je 

nach baulicher Gestaltung 

die Grundstücksart Ein- oder 

Zweifamilienhaus richtig. 

Schauen Sie sich in diesem 

Fall bitte die entsprechende 

Anleitung dazu an.
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GW2 – Grundsteuerbefreiungen

2 - Angaben zu 

Grundsteuerbefreiungen und 

3 - Angaben zu 

Grundsteuervergünstigungen 

sind nicht auszufüllen, weil 

eine Privatperson die 

Voraussetzungen 

grundsätzlich nicht erfüllt.
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GW2 – Angaben zum Grund und Boden

1. 2.

Ihren Bodenrichtwert finden 

Sie unter: 

https://immobilienmarkt.niede

rsachsen.de/bodenrichtwerte

Eine Kurzanleitung finden 

Sie auf 

www.grundsteuer.bremen.de

am Ende der Seite neben 

Bodenrichtwerte 

Immobilienmarkt.NI.

https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte
http://www.grundsteuer.bremen.de/
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GW2 – Angaben zu Nichtwohngrundstücken
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GW2 – Angaben zu Nichtwohngrundstücken

Für das Wochenendhaus ist 

die Gebäudeart „Gemischt 

genutzte Grundstücke 

Wohnhäuser mit 

Mischnutzung“ auszuwählen, 

da diese nicht dauernd 

bewohnt werden können.
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Ergebnis GW2

Für das Versenden dieses 

Formulars an das Finanzamt 

müssen die in der Anlage 

Grundstück (GW2) mit einem 

Haken versehenen Bereiche 

ausgefüllt sein.
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Ergebnis „Prüfen“
1.

2.
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Ergebnis „Versenden“
1.

2.

3.


